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Einleitung

Die Definition und Anwendung ethischer Richt-
linien in den verschiedenen Berufsfeldern von 
Archäologen kann sehr schnell zu einem äu-
ßerst komplexen Themenfeld anwachsen. In 
diesem Beitrag soll es um das gehen, womit wir 
uns alle gemeinsam beschäftigen: Kulturgüter 
und deren Schutz und um den Ort, an dem die 
verschiedenen Berufswege abzuzweigen begin-
nen – die Universität.

Es gibt sowohl in Deutschland als auch inter-
national diverse von verschiedenen Institutionen 
und Berufsverbänden erarbeitete Kodizes für Ar-
chäologen, die auch den Kulturgüterschutz be-
treffen. Beispiele wären hier der Verhaltenskodex 
des Deutschen Archäologen Verbands e.V. (dArV, 
2022) oder der Code of Conduct des Chartered 
Institute for Archaeologists (CIfA, 2022). Die we-
nigsten Studierenden entscheiden sich jedoch da-
für, während ihres Studiums Mitglied in einem 
solchen Verband zu werden. Auch nach dem Stu-
dium bleibt für manche vielleicht die Vernetzung 
in Wissenschaft und Fachpolitik im besten Fall 
eine Notwendigkeit, stellt aber keine Instanz dar, 
von der das eigene Denken und Handeln maßgeb-
lich beeinflusst wird. Es scheint also angemessen, 
nach einer Möglichkeit zu suchen, Archäologen 
bereits in ihrer Ausbildung an das Thema der 
Ethik in der Archäologie heranzuführen.

Da mittlerweile bereits der Bachelorabschluss 
für manche private Firmen und Denkmalbehör-
den durchaus als berufsqualifizierender Ab-
schluss angesehen wird, erscheint es umso wich-
tiger, bereits in dieser Phase des Bildungswegs 
ein ethisches Grundgerüst standardisiert zu ver-
mitteln. Die universelle Präsenz des Themas Kul-
turgüterschutz im Studium soll damit nicht in Ab-
rede gestellt werden: sei es bei der Aufarbeitung 
von aus Raubkontext stammenden Fundobjekten, 
bei Übungen und Projektseminaren, im Rahmen 
von Vorlesungen, in denen das Thema am Ran-
de auftaucht oder auch bei der aktiven Feldfor-
schung, bei der man auf die Überreste unsachge-
mäßer Fundbergungsversuche stößt. Das Thema 
scheint uns ständig zu begleiten, beeinflusst also 
signifikant die Lehrinhalte. Die Hintergründe 
werden allerdings erfahrungsgemäß selten aus-
führlich diskutiert. Die reine Schilderung der Fak-
ten und der unmittelbaren Folgen für das jewei-
lige Forschungsprojekt findet also durchaus statt, 
sie erfolgt jedoch punktuell und zu oberflächlich. 
Vielmehr gilt es stattdessen, diese immer wieder 
aufkeimende Thematik einzuordnen, die immer 
wieder formulierten Phrasen wie „Raubgrabungen 
bedrohen die Forschung“, „Funde ohne Kontext sind 
per se wertlos“ etc.  mit wissenschaftlichen und po-
litischen Argumenten zu unterfüttern. 

Argumentationsfähigkeit und die Kenntnis 
der Faktenlage ist in Zeiten hohen Meinungs-
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pluralismus bei gleichzeitigem Vorhandensein 
vieler Multiplikatoren, die die Möglichkeiten der 
sozialen Medien zu nutzen wissen, essenziell für 
die Öffentlichkeitsarbeit in unserem Fach. Sie 
verschaffen zudem nicht nur dem Archäologen 
größere Akzeptanz in der Zusammenarbeit mit 
externen Partnern, die kein Verständnis für die 
ethischen Belange der Archäologie mitbringen, 
sondern sie schaffen auch für den Archäologen 
selbst eine Sicherheit, ein Selbstbewusstsein, ein 
Berufsethos.

Kulturgüterschutz in Konflikten

Um die Signifikanz von internationalem Kultur-
güterschutz im Zusammenhang mit dem ethi-
schem Handeln von Archäologen zu verstehen, 
muss man nicht allzu weit in die Vergangenheit 
schauen. Eigentlich sehen wir die Auswirkungen 
menschlichen Handelns auf Kulturgüter in un-
serem Alltag – am eindrücklichsten in bewaff-
neten Konflikten – und können beobachten, wel-
che konkreten Auswirkungen die Zerstörung von 
Kulturgut oder dessen Entnahme auf die betref-
fende Gesellschaft haben können. Die Verflech-
tung von kultureller Identität, Raub von Antiken 
und deren illegaler Veräußerung lassen sich am 
Beispiel der Plünderungen im Irak, einem der am 
besten untersuchten Raubzüge der letzten Jahr-
zehnte, gut aufzeigen. Neben den Zerstörungen 
während des laufenden Konfliktes sind auch die 
Plünderungen in den chaotischen Zeiten zwischen 
den jeweiligen direkten Auseinandersetzungen 
messbar, so wie auch deren Zusammenhang mit 
der kulturellen Verarmung der Gesellschaft (Kila, 
2013, 236). Die Verantwortung, Plünderungen zu 
verhindern, liegt hier nicht nur bei den Beteiligten 
des Konflikts, sondern eben auch beim illegalen 
Antikenhandel. Auch Archäologen fällt in die-
ser Kette der Verantwortlichkeiten eine Rolle zu, 
nämlich die des Gutachters, der überhaupt erst 
die kulturhistorische Relevanz und damit auch 
den monetären Wert von Artefakten ungeklärter 
Herkunft bescheinigt. Ein ganz klarer Verstoß ge-
gen alle Kodizes, denen man sich als Archäologe 
verpflichtet fühlen kann, und dennoch wurden 
während der Zeit der Herrschaft des Islamischen 
Staates im Irak alleine durch die Plünderung 
eines Fundplatzes  Einkünfte in Höhe von schät-
zungsweise 1.25 Millionen US-Dollar erzielt (An-
gaben des US State Departments) (Isakhan, 2022, 
394). Dabei soll diese Zahl nur dazu dienen, die 
Größenordnung zu verdeutlichen, in der hier il-
legales Fundgut umgesetzt wird. Insgesamt lässt 

sich der Schaden weder für die Gesellschaft noch 
für die Forschung verlässlich beziffern.

Nun stellt sich die Frage: Kann die Archäolo-
gie die Angehörigen ihres Faches davor bewah-
ren, sich aus Unwissenheit, Ignoranz oder un-
angebrachtem Geltungsbedürfnis am illegalen 
Antikenhandel zu beteiligen? Wenn man der Ar-
gumentation folgt, dass die Ethik zum Bildungs-
kanon der Archäologie unweigerlich dazugehört, 
muss man weiterführend auch folgende Frage 
stellen: Wie steht es um die Vermittlung von 
Ethik und Kulturgüterschutz an archäologischen 
Instituten in Deutschland? 

Stellenwert von Kulturgüterschutz an 
deutschen Universitäten

Um den realen Stellenwert des Kulturgüterschut-
zes an deutschen Universitäten abschätzen zu 
können, sollte zunächst eine Liste mit allen dem 
Autor bis dato bekannten archäologischen Insti-
tuten erstellt werden. Insgesamt bündeln sich die 
über 60 Studiengänge an 30 Studienstandorten. 
Da es keine weithin anerkannte Systematik der 
Fächerschwerpunkte von archäologischen Stu
diengängen gibt, habe ich mich dazu entschie-
den, das Thema aus zwei verschiedenen Perspek-
tiven zu betrachten. Einerseits aus der Sicht von 
Studienanfängern, die sich auf der Suche nach 
passenden Studienstandorten vor allem auf den 
Websites der Institute umschauen. Andererseits 
aus der Sicht von fortgeschrittenen Studierenden, 
die über einen Ortswechsel nachdenken oder ein 
Masterstudium beginnen wollen.

Perspektive Studieninteressierte und Studienanfänger
Um die Sichtbarkeit des Themas Ethik und Kul-
turgüterschutz für Studieninteressierte und Stu-
dienanfänger zu beleuchten, wurden die Websites 
aller Institute nach den Stichworten Kulturgut, 
Kulturgüter, Ethik, sowie deren Äquivalente in 
englischer Sprache durchsucht. Je nach Anzahl 
und Qualität der Ergebnisse wurden die Studien-
gänge in die Kategorien „sehr sichtbar“, „teilweise 
sichtbar“ und „nicht sichtbar“ eingeteilt und den 
jeweiligen Städten zugeordnet. 

Das Ergebnis zeigt, dass die Thematik im süd-
deutschen Raum „sichtbarer“ zu sein scheint als 
im norddeutschen Raum, in Mitteldeutschland 
zeigt sich ein gemischtes Bild, ebenso wie im Bal-
lungsraum Berlin, wo das Thema je nach Institut 
sehr unterschiedlich gewichtet wird.
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Perspektive: Fortgeschrittene BA-Studierende, 
Masterstudierende
Ausgehend von dieser Perspektive wurden die 
Prüfungsordnungen der Studiengänge genauer 
beleuchtet, die aktuellen Vortragsprogramme 
– soweit einsehbar – durchsucht und die For-
schungsprojekte der Institute nach etwaigen 
Kulturgüterschutz-Schwerpunkten überprüft. 
Eingeteilt wurden die Ergebnisse in das Vorhan-
densein von verbindlichen Repräsentanten (Mo-
dule in Prüfungsordnungen, Kombinationsmög-
lichkeiten mit Denkmalpflege-Studiengängen, 
Ethikerklärung) und unverbindlichen Repräsen-
tanten (externe Lehraufträge, Vortragsreihen, Ta-
gungen). Auf dieser Basis zeigt sich in der univer-
sitären Landschaft Deutschlands folgendes Bild:

Eine Verankerung in die Prüfungsordnungen 
ist nur an drei Standorten zu verzeichnen, wobei 
auch hier die Verbindlichkeit schwankt. In Köln 
gibt es ein passendes Modul zur Denkmalpflege, 
in das auch der Kulturgüterschutz hineinpasst. In 
den meisten archäologischen Master-Studiengän-
gen der Freien Universität Berlin hat mittlerweile 
unter den Bestimmungen zur Masterarbeit die 
Abgabe einer Erklärung zur Wahrung einer Fach-
ethik Einzug gehalten, allerdings auf freiwilliger 
Basis. In Köln könnte ein Ergänzungsmodul auch 
schon im Bachelor Platz für den Kulturgutschutz 
bieten. In Bamberg besteht die Möglichkeit zur 
Kombination mit dem Nebenfach Kulturgutsi-
cherung. Als letztes bleibt noch Marburg zu er-
wähnen, dass sowohl in der Bachelor- als auch 
in der Masterordnung seiner Institute eine ver-
pflichtende Erklärung zur Einhaltung ethischer 
Standards besitzt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
die Bestandsaufnahme, so überblickshaft sie auch 
sein mag, den Autor relativ ernüchtert zurück-
gelassen hat. Die kleine Recherche kann zwar si-
cherlich keine wissenschaftliche Studie ersetzen, 
sie zeigt aber dennoch auf, wie unterschiedlich 
das Thema gewichtet wird und welche Möglich-
keiten es gibt, den Kulturgüterschutz an der Uni-
versität zu verankern. Eine dieser Möglichkeiten 
soll nun am Beispiel der Marburger Ethikerklä-
rung im Folgenden näher betrachtet werden.

Die Ethikerklärung 

Geschichte und Ziele
Bei der Umstrukturierung der Studiengänge in 
Marburg im Zuge des Bologna-Prozesses und 
der damit einhergehenden Prüfung der wich-
tigsten Themen und wie man diese in die neue 

Studienstruktur einbindet, kam auch der Kultur-
güterschutz zur Sprache. Auf Initiative von An-
dreas Müller-Karpe, dem damaligen Institutsvor-
stand des Vorgeschichtlichen Seminars, und in 
enger Zusammenarbeit mit Walter Sommerfeld 
aus der Altorientalistik, der sich sehr aktiv mit 
der Bekämpfung des illegalen Antikenhandels 
auseinandersetzte, und nicht zuletzt auch unter 
reger Beteiligung des Instituts für Klassische Ar-
chäologie, vertreten damals durch Heide Froning, 
konnte ein Schriftstück erarbeitet werden, dass 
trotz seiner Kürze alle ethischen Aspekte des prä-
ventiven Kulturgüterschutzes abdecken sollte. 

Zur Grundlage nahm man die UNESCO Kon-
vention zum Schutz von Kulturgütern von 1970 
sowie den ‚Code of ethics for museums‘ des In-
ternational Council of Museums. Außerdem 
wurden im Anhang noch Auszüge aus den DFG-
Richtlinien zur ‚Guten wissenschaftlichen Praxis‘ 
und den ‚Grundsätzen und Verfahrensregeln 
für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehl-
verhalten‘ an der Philipps-Universität Marburg 
hinzugefügt. Später entschied man sich im Prü-
fungsausschuss dazu, die UNESCO-Konvention 
von 2001 zum Schutz des kulturellen Erbes unter 
Wasser ebenfalls mit aufzunehmen, ebenso einen 
Verweis auf die Einhaltung der DFG-Richtlinien.

Es gab aber auch Widerstände gegen das 
Vorhaben, genauer gesagt juristische Bedenken 
hinsichtlich der Einbindung in offiziell geltende, 
rechtsverbindliche Prüfungsordnungen. Nach 
einer Prüfung durch die Rechtsabteilung der 
Universität im Rahmen des Akkreditierungspro-
zesses konnten diese jedoch ausgeräumt werden. 
Bei den folgenden Reakkreditierungen kam das 
Thema erneut zur Sprache, eine rechtliche Bean-
standung entfiel jedoch.

Ziel der Implementierung in die Prüfungs-
ordnung war es, den wichtigen Sachverhalt lang-
fristig an das Fach zu binden, unabhängig von 
personellen und finanziellen Schwankungen im 
Fachbereich. Zusätzlich wurden die Veranstal-
tungen zur Kulturpolitik von Walter Sommerfeld 
anrechenbar im Einführungsmodul des Bachelors 
so wie in einem flexibel ausgestaltbaren Optional-
modul. Ähnlich verhielt es sich mit den Master-
studiengängen. Das so geschnürte „Paket“ sollte 
sicherstellen, dass die Studierenden den Kultur-
güterschutz als integralen Bestandteil des Faches 
betrachten und allerspätestens mit der Anmel-
dung ihrer BA-Arbeit mit den möglichen Aus-
wirkungen ihres Handelns als Archäologen im 
Geflecht von Raubgrabung und Antikenhandel 
konfrontiert werden (Müller-Karpe, 2018, 314).
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Inhalt der Marburger Erklärung

Die untenstehende Erklärung ist bei der An-
meldung zum Modul „Bachelorarbeit Vor- und 
Frühgeschichte“ bzw. zum Modul „Bachelorarbeit 
Klassische Archäologie“ bzw. zum Modul „Bache-
lorarbeit Christliche Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte“ im Hauptfachteilstudiengang 
„Archäologische Wissenschaften“ beizufügen:

„Ich verpflichte mich, mein während des Studiums 
erworbenes Wissen künftig nur im Einklang mit den 
Prinzipien der UNESCO-Konvention zum Kultur-
güterschutz von 1970 und der UNESCO-Konvention 
von 2001 zum Schutz des kulturellen Erbes unter 
Wasser sowie dem ICOM-Code of Ethics von 2001 
zu nutzen. Hierzu zählt insbesondere, dass ich mich 
für den Erhalt, die wissenschaftliche Erschließung 
und Veröffentlichung von archäologischem Kulturgut 
einsetze. Unsachgemäße und illegale Praktiken der 
Gewinnung archäologischer Objekte und des Handels 
mit solchen Gegenständen werde ich weder direkt noch 
indirekt fördern. Die von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft erarbeiteten Grundsätze zur Sicherung 
guter wissenschaftlicher Praxis von 1998 sind für 
mich verbindlich.“ (Ethikerklärung, 2024).

Juristische und politische Grundlagen

Da die Erklärung über die Jahre mehrfach modi-
fiziert wurde, soll zur besseren Übersicht auf die 
zentralen Punkte der jeweiligen Grundlagen ein-
gegangen werden.

Der ICOM Code of Ethics for Museums (ICOM, 
2021)
In Kraft getreten 2001, beinhaltet der Code of 
Ethics for Museums Richtlinien für folgende 
Sachverhalte: 

	— den Erwerb unrechtmäßig und unwissen-
schaftlich geborgener Objekte;

	— die ethisch korrekte Durchführung von Feld-
forschung (z.B. Wahrung der Gesetze des 
Gastlandes);

	— die Begutachtung von potenziell illegal be-
schafften Objekten.

UNESCO-Konvention zum Kulturgüterschutz 
Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und 
zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr 
und Übereignung von Kulturgut von 1970
Die bereits 1970 verabschiedete Konvention der 
UNESCO wurde erst 2007 von Deutschland ra-
tifiziert und nach einem „Fehlversuch“ in diesem 
Jahr dann 2016 im Rahmen des neuen Kulturgut-

schutzgesetzes zu großen Teilen umgesetzt. Die 
Konvention enthält vor allem Definitionen und 
Handlungsanweisungen für den Umgang mit 
Kulturgütern auf staatlicher Ebene (UNESCO, 
1970). Aus ihr lassen sich folgende ethische 
Grundsätze für Archäologen ableiten: 

	— Die grundsätzliche Anerkennung der Tatsa-
che, dass die Ausfuhr und Übereignung von 
Kulturgut eine der Hauptursachen für die Ver-
armung der Ursprungsländer an kulturellem 
Erbe darstellen. Diese Praktiken sind mit allen 
Mitteln zu bekämpfen, bzw. ihre Ursachen zu 
beseitigen

	— Die Einsicht, dass das kulturelle Erbe einer Ge-
sellschaft durch das im jeweiligen Staatsgebiet 
gefundene Kulturgut geprägt wird. 

UNESCO-Konvention von 2001 zum Schutz des 
kulturellen Erbes unter Wasser (UNESCO, 2001)
Trotz mehrfacher Absichtsbekundungen ist die 
Konvention von Deutschland bisher nicht ratifi-
ziert worden. Neben Regelungen zur internatio-
nalen Zusammenarbeit von Staaten, enthält sie 
auch eine ziemlich detaillierte Planungsgrundla-
ge für Ausgrabungen und Surveys unter Wasser 
sowie ethische Grundsätze für die Arbeit in der 
Unterwasserarchäologie. 

DFG Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis
Bereits 1998 als Vorschlag zur Selbstverpflichtung 
entworfen, wurden die Richtlinien aus den Er-
fahrungen der 20 Jahre währenden Forschungs-
arbeit von einer Kommission überarbeitet. Dies 
mündete in den seit 2019 für alle von der DFG 
geförderten Stellen verbindlichen „Leitlinien zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (DFG 
2019). Der Kodex fasst die zentralen Standards 
wissenschaftlichen Arbeitens zusammen und 
beschreibt das Verfahren im Falle ihrer Nichtbe-
achtung. Allen voran steht hier die Verpflichtung 
„lege artis“ (nach den Regeln der Kunst) zu arbei-
ten. Außerdem verpflichten die Leitlinien Wis-
senschaftler und Forschungseinrichtungen zur 
Beachtung ethischer Aspekte und einer ständigen 
Selbstkontrolle. Die Verantwortung liegt hier in 
erster Linie bei den jeweiligen Wissenschaftlern. 
Forschungseinrichtungen werden verpflichtet für 
die Wissenschaftler verbindliche Grundsätze für 
Forschungsethik zu entwickeln.

Für den Fall der Nichtbeachtung der Leitlinien 
wurde ein System von Ombudspersonen ent-
wickelt, die als Ansprechpersonen dienen, um 
ggf. Schritte zur Prüfung etwaigen Fehlverhal-
tens durch übergeordnete Gremien einzuleiten. 
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Ein Prozess, der bis zur Entziehung des akade-
mischen Grades gehen kann. 

Die Marburger Erklärung hat also trotz ihrer 
Kürze eine immense Aussagekraft, wenn man 
sich die zugrunde liegenden Dokumente näher 
betrachtet. Unabhängig vom Feld der Anstellung 
stellt sie ein stabiles ethisches Grundgerüst dar, 
was natürlich im Beruf durch konkrete Verhal-
tenskodizes (wie etwa dem des dArV oder des 
CIfA) ergänzt werden kann und sollte. 

Integration von Kulturgüterschutz in das 
Curriculum 

Die Ag Kulturgüterschutz des Dachverbands Ar-
chäologischer Studierendenvertretungen (DASV) 
hatte aus Anlass der Tagung „Jenseits von Palmyra: 
Kulturgutschutz in der Lehre“ 2016 einen offenen 
Brief verfasst und mit verschiedenen Punkten für 
eine stärkere Positionierung des Themas in den 
Curricula plädiert (DASV, 2016). In einem da-
rauf bezugnehmenden Tagungsbeitrag von Doris 
Gutsmiedl-Schümann werden einige vielverspre-
chende Möglichkeiten erörtert, die ich hier in aller 
Kürze vorstellen will.

Organisatorische Überlegungen

Wenn eine Änderung der Prüfungsordnungen 
angestrebt wird, oder auch beim Entwurf neuer 
Studiengänge könnten die Verantwortlichen fol-
gende Schritte unternehmen:

Mit Auswirkungen auf die Kapazitäten: 
(Lehrpersonal, Ausstattung)

	— Schaffung neuer Pflichtmodule zum Thema 
(evtl. unter Wegfall bestehender Module);

	— eine flexible Erweiterung des Wahlpflichtbe-
reichs durch ein zusätzliches Modul zum Kul-
turgüterschutz;

	— in der Gestaltung weitgehend „offener“ Mo-
dule könnten Teilmodule zum Kulturgüter-
schutz vorgesehen werden. 

Ohne Auswirkungen auf Kapazitäten bleibt noch die 
Möglichkeit der Einbindung einer Ethikerklärung. 

Ohne Änderung der PO:
Ohne Änderung der Prüfungsordnungen bleiben 
die Möglichkeiten sehr begrenzt und beschrän-
ken sich auf die Organisation von Vorträgen oder 
Tagungen, Workshops, einzelnen Seminaren, etc. 
oder einen verbesserten Internetauftritt mit hö-

herer Sichtbarkeit von Kulturgüterschutz. Eine 
weitere Möglichkeit wäre die systematische Auf-
arbeitung von Sammlungsbeständen ungeklärter 
Herkunft im Rahmen von Abschlussarbeiten.

Didaktische Überlegungen

In dem Tagungsbeitrag wird ebenfalls der Zeit-
punkt thematisiert, an dem die Studierenden mit 
dem Thema konfrontiert werden sollten (Guts-
midl-Schuemann, 2019, 177). Hier muss ich der 
Einschätzung widersprechen, Studienanfänger 
könnten die volle Tragweite des Themas noch 
nicht begreifen. Gewisse Grundlagen müssten 
zwar vorhanden sein, diese sollten aber in der 
Regel bereits in den Einführungsveranstaltungen 
vermittelt werden. Auch wenn die Studierenden 
keine archäologische Vorbildung mitbringen, so 
haben sie sich doch aus einem Grund für das Stu-
dium entschieden. Das Interesse an Kulturgütern 
haben alle gemeinsam. Der Kulturgüterschutz in 
der Lehre sollte daher sogar eher als Anreiz für 
die Aufnahme eines Studiums in einem archäo-
logischen Fach gesehen werden und weniger als 
optional wählbarer Schwerpunkt oder gar reine 
Freizeitbeschäftigung. 

Fazit

Trotz Fokus auf den Kulturgüterschutz besitzt 
die Marburger Ethikerklärung das Potenzial, als 
Grundgerüst für generell ethisch korrektes Ver-
halten auf den Arbeitsfeldern von Archäologen 
zu dienen. Die Konkretisierung der Ethik im 
Beruf durch Verhaltenskodizes archäologischer 
Verbände bleibt dabei weiterhin ein wichtiges 
Instrument zur Sicherung ethischer Standards in 
den archäologischen Wissenschaften.

Als Absolvent und noch Studierender in Mar-
burg kann der Autor aus eigener Erfahrung be-
richten, dass eine durch eine Unterschrift bestä-
tigte Selbstverpflichtung das Bewusstsein für den  
Kulturgüterschutz bereits im Bachelorstudium 
schärfen kann und damit auch das Verantwor-
tungsbewusstsein für unser gemeinsames kul-
turelles Erbe. Daher plädiert der Autor zu guter 
Letzt noch einmal dafür, dass verbindliche Ethik-
erklärungen flächendeckend in die Prüfungsord-
nungen archäologischer Studiengänge aufgenom-
men werden, frei nach dem Marburger Modell.
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